
 

PREISLISTE FÜR SERVICELEISTUNGEN​
 erbracht durch Manserw Sp. z o.o.​

 Gültig ab 01. Januar 2026 

Serviceleistungen werden an Werktagen von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00–16:00 
Uhr erbracht.​
 (Als Arbeitszeit gilt die Anfahrt zum Kunden, die Rückfahrt sowie die Tätigkeit des 
Servicetechnikers am Einsatzort.) 

 

Sätze 
Arbeitszeit Servicetechniker – 150 EUR pro Person je angefangene Stunde.​
 Bei einer Anfahrt zum Kunden von mehr als 100 km beträgt die Mindestpauschale für 
jeden Servicetechniker 600 EUR.​
 (Die Mindestpauschale beinhaltet nicht die An-/Abfahrtskosten; sie entspricht 4 Stunden 
Arbeitszeit.) 

An- und Abfahrt – 80 EUR pro Fahrstunde.​
 Die Fahrzeit wird auf volle Stunden aufgerundet. Jede angefangene Stunde wird als volle 
Stunde berechnet.​
 (Die Fahrzeit wird vom und bis zum Wohnort des Servicetechnikers berechnet.) 

Übernachtung – 150 EUR Pauschale pro Person und Nacht.​
 (Wird bei mehrtägigen Einsätzen berechnet sowie dann, wenn die Summe aus Anfahrt 
und/oder Arbeitszeit und/oder Rückfahrt außerhalb der Servicezeiten liegt. Gilt für 
Entfernungen von über 100 km vom Wohnort des Servicetechnikers.) 

Weitere vom Unternehmen entstandene Kosten werden nach Abschluss der 
Dienstleistung/des Auftrags abgerechnet und stellen zusätzliche Kosten der 
Dienstleistung/des Auftrags dar​
 (z. B. Ersatzteilkauf, Mautgebühren, Parkgebühren usw.). 

 

Notfalleinsätze, Samstage, Sonntage und Feiertage erfordern individuelle Vereinbarungen.​
 Die angegebenen Preise sind Nettopreise. Die MwSt. wird gemäß dem am Tag der 
Rechnungsstellung gültigen Steuersatz hinzugefügt. 
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